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a) wenn eine wissenschaftliche Behörde des Einfuhrstaa
tes mitgeteilt hat, daß die Einfuhr zu einem Zweck 
erfolgt, der dem Überleben der betreffenden Art nicht 
abträglich ist;

b) wenn eine wissenschaftliche Behörde des Einfuhrstaa
tes sich vergewissert hat, daß im Falle eines lebenden 
Exemplars der vorgesehene Empfänger über die geeig
neten Einrichtungen für seine Unterbringung und 
Pflege verfügt, und

c) wenn eine Vollzugsbehörde des Einfuhrstaates sich ver
gewissert hat, daß das Exemplar nicht für hauptsächlich 
kommerzielle Zwecke verwendet werden soll.

4. Die Wiederausfuhr eines Exemplars einer im Anhang I 
aufgeführten Art erfordert die vorherige Erteilung und 
Vorlage einer Wiederausfuhrbescheinigung. Eine Wieder
ausfuhrbescheinigung wird nur erteilt, wenn folgende Be
dingungen erfüllt sind:
a) wenn eine Vollzugsbehörde des Wiederausfuhrstaates 

sich vergewissert hat, daß das Exemplar in Über
einstimmung mit diesem Übereinkommen in diesen 
Staat eingeführt worden ist;

b) wenn eine Vollzugsbehörde des Wiederausfuhrstaates 
sich vergewissert hat, daß jedes lebende Exemplar so 
für den Transport vorbereitet und versandt werden 
wird, daß die Gefahr der Verletzung, Gesundheitsschä
digung oder Tierquälerei soweit wie möglich ausge
schaltet wird, und

c) wenn eine Vollzugsbehörde des Wiederausfuhrstaates 
sich vergewissert hat, daß eine Einfuhrgenehmigung 
für das lebende Exemplar erteilt worden ist..

5. Das Einbringen eines Exemplars einer im Anhang I auf
geführten Art aus dem Meer in einen Staat erfordert die 
vorherige Erteilung einer Bescheinigung durch die Voll
zugsbehörde des Staates, in den es eingebracht werden 
soll. Eine Bescheinigung wird nur erteilt, wenn folgende 
Bedingungen erfüllt sind:
a) wenn eine wissenschaftliche Behörde des Staates, in 

den das Exemplar eingebracht werden soll, mitteilt, 
daß das Einbringen dem Überleben der betreffenden 
Art nicht abträglich ist;

b) wenn eine Vollzugsbehörde des Staates, in den das 
Exemplar eingebracht werden soll, sich vergewissert 
hat, daß im Falle eines lebenden Exemplars der vor
gesehene Empfänger über die geeigneten Einrichtungen 
für seine Unterbringung und Pflege verfügt, und

c) wenn eine Vollzugsbehörde des Staates, in den das 
.Exemplar eingebracht werden soll, sich vergewissert 
’Viat, daß es nicht für hauptsächlich kommerzielle

Zwecke verwendet werden soll.

Artikel IV
Regelung des Handels mit Exemplaren 
der im Anhang II aufgeführten Arten

1. Der gesamte Handel mit Exemplaren der im Anhang II 
aufgeführten Arten hat in Übereinstimmung mit diesem 
Artikel stattzufinden.

2. Die Ausfuhr eines Exemplars einer im Anhang II aufge
führten Art erfordert die vorherige Erteilung und Vor
lage einer Ausfuhrgenehmigung. Eine Ausfuhrgenehmi
gung wird nur erteilt, wenn folgende Bedingungen erfüllt 
sind:
a) wenn eine wissenschaftliche Behörde des Ausfuhrstaa

tes mitgeteilt hat, daß diese Ausfuhr dem Überleben 
dieser Art nicht abträglich ist;

b) wenn eine Vollzugsbehörde des Ausfuhrstaates sich 
vergewissert hat, daß das Exemplar nicht unter Ver
letzung der von diesem Staat zum Schutz von Tieren 
und Pflanzen erlassenen Rechtsvorschriften beschafft 
worden ist, und

c) wenn eine Vollzugsbehörde des Ausfuhrstaates sich 
vergeWissert hat, daß jedes lebende Exemplar so für 
den Transport vorbereitet und versandt werden wird, 
daß die Gefahr der Verletzung, Gesundheitsschädigung 
oder Tierquälerei soweit wie möglich ausgeschaltet 
wird.

3. Eine wissenschaftliche Behörde jeder Vertragspartei über
wacht die von dem betreffenden Staat erteilten Ausfuhr
genehmigungen für Exemplare der im Anhang II aufge
führten Arten sowie die tatsächlich erfolgten Ausfuhren 
dieser Exemplare. Gelangt eine wissenschaftliche Behörde 
zu dem Schluß, daß die Ausfuhr von Exemplaren einer 
dieser Arten eingeschränkt werden müßte, um diese Art 
in ihrem gesamten Verbreitungsgebiet auf einem Stand 
zu erhalten, der ihrer Rolle innerhalb der Ökosysteme, in 
denen sie vorkommt, entspricht und der erheblich über 
dem Stand liegt, bei dem diese Art für eine Aufnahme 
in Anhang I in Frage kommt, so empfiehlt die wissen
schaftliche Behörde der zuständigen Vollzugsbehörde ge
eignete Maßnahmen zur Beschränkung der Erteilung von 
Ausfuhrgenehmigungen für Exemplare dieser Art.

4. Die Einfuhr eines Exemplars einer im Anhang II aufge
führten Art erfordert die vorherige Vorlage entweder einer 
Ausfuhrgenehmigung oder einer Wiederausfuhrbescheini
gung.

5. Die Wiederausfuhr eines Exemplars einer im Anhang II 
aufgeführten Art erfordert die vorherige Erteilung und 
Vorlage einer Wiederausfuhrbescheinigung. Eine Wieder
ausfuhrbescheinigung wird nur erteilt, wenn folgende Be
dingungen erfüllt sind:
a) wenn eine Vollzugsbehörde des Wiederausfuhrstaates 

sich vergewissert hat, daß das Exemplar in Überein
stimmung mit diesem Übereinkommen in diesen Staat 
eingeführt worden ist, und

b) wenn eine Vollzugsbehörde des Wiederausfuhrstaates 
sich vergewissert hat, daß jedes lebende Exemplar so 
für den Transport vorbereitet und versandt werden 
wird, daß die Gefahr der Verletzung, Gesundheitsschä
digung oder Tierquälerei soweit wie möglich ausge
schaltet wird.

6. Das Einbringen eines Exemplars einer im Anhang II auf
geführten Art aus dem Meer erfordert die vorherige Er
teilung einer Bescheinigung durch die Vollzugsbehörde 
des Staates, in den es eingebracht werden soll. Eine Be
scheinigung wird nur erteilt, wenn folgende Bedingungen 
erfüllt sind:
a) wenn eine wissenschaftliche Behörde des Staates, in 

den das Exemplar eingebracht werden soll, mitteilt, 
daß das Einbringen dem Überleben der betreffenden 
Art nicht abträglich ist, und

b) wenn eine Vollzugsbehörde des Staates, in den es ein
gebracht werden soll, sich vergewissert hat, daß jedes 
lebende Exemplar so behandelt werden wird, daß die 
Gefahr der Verletzung, Gesundheitsschädigung oder 
Tierquälerei soweit wie möglich ausgeschaltet wird.

7. Die im Abs. 6 genannten Bescheinigungen können auf 
Empfehlung einer wissenschaftlichen Behörde nach An
hören anderer innerstaatlicher wissenschaftlicher Behör
den oder gegebenenfalls internationaler wissenschaftlicher 
Behörden für Zeitabschnitte von höchstens einem Jahr 
für die Gesamtzahlen der in diesen Zeitabschnitten einzu
bringenden Exemplare erteilt werden.

Artikel V
Regelung des Handels mit Exemplaren 
der im Anhang III aufgeführten Arten

1. Der gesamte Handel mit Exemplaren der im Anhang III 
aufgeführten Arten hat in Übereinstimmung mit diesem 
Artikel stattzufinden.


